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KURZE BEGRÜNDUNG

Die Europäische Union und die Vereinigten Staaten sehen sich bei ihren Bemühungen, als 
Teil einer umfassenderen globalen Agenda eine wirksame Bekämpfung des internationalen 
Terrorismus zu gewährleisten, einer Reihe von gemeinsamen Herausforderungen gegenüber. 
Bei dieser gemeinsamen Aufgabe dient der Austausch von Informationen und konkret  die 
Übermittlung von Fluggastdatensätzen (PNR) durch Fluggesellschaften, die Passagierflüge 
zwischen der EU und den Vereinigten Staaten durchführen, dem Ziel, gegen die Bedrohung 
für den internationalen Frieden und die internationale Sicherheit vorzugehen. 

Um ihre Zusammenarbeit beim Datenaustausch mit dem Ziel, den internationalen Terrorismus 
einzudämmen, auszubauen, haben die EU und die USA im Jahr 2007 ein Abkommen über 
PNR-Daten unterzeichnet, das seither auf vorläufiger Basis angewandt wird.  Im Mai 2010 
verweigerte das Europäische Parlament seine Zustimmung und forderte unter Hinweis auf die 
Notwendigkeit der Einhaltung europäischer Datenschutzstandards eine Wiederaufnahme der 
Verhandlungen über das vorläufige Abkommen.  In seiner Entschließung betonte das 
Parlament seine Entschlossenheit, den internationalen Terrorismus und organisierte und 
grenzüberschreitende Kriminalität als wesentliche Elemente der Außentätigkeit der EU zu 
bekämpfen und diesbezüglich eine Politik der Prävention zu verfolgen. 

Gleichzeitig forderte das Parlament den Schutz der Grundrechte und die größtmögliche 
Achtung der Privatsphäre der Unionsbürger in Einklang mit den Standards und Normen der 
EU im Bereich des Datenschutzes. Es forderte ein neues Abkommen, mit dem u.a. 
angemessene Verfahren für eine unabhängige Prüfung und gerichtliche Überwachung 
eingeführt, Vorkehrungen für die Nutzung der PNR-Daten – im „Push“-Verfahren –
ausschließlich für Strafverfolgungs- und Sicherheitszwecke im Falle terroristischer Straftaten 
und grenzüberschreitender Kriminalität festgelegt werden sollen und die Verwendung der 
Daten für die Sammlung von personenbezogenen Daten und die Erstellung von 
Persönlichkeitsprofilen unter allen Umständen untersagt werden soll. Das Europäische 
Parlament hat darüber hinaus bekräftigt, dass Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit 
Grundprinzipien im Kampf gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Straftaten bleiben 
müssen, da dieser Kampf sonst nicht effektiv geführt werden kann.  

Das neu ausgehandelte PNR-Abkommen zwischen EU und USA, das im November 2011 
paraphiert wurde und dem das Parlament nun seine Zustimmung geben muss, ermöglicht 
einen besseren Austausch von Informationen zwischen den Strafverfolgungsbehörden  beider 
Seiten. Zudem werden einige Bestimmungen zum Schutz der Daten der EU-Bürger verschärft 
und die Datenschutzgarantien verstärkt.  Der Zweck der Verarbeitung von PNR-Daten wurde 
auf die Vorbeugung, Aufdeckung und strafrechtliche Verfolgung  terroristischer Straftaten 
und grenzüberschreitender schwerer Kriminalität beschränkt, die Speicherfrist für PNR-Daten 
begrenzt, die Offenlegung von in den PNR-Datensätzen enthaltenen Informationen 
rechtlichen Beschränkungen unterworfen und das Push-Verfahren als Standardverfahren für 
die Übermittlung anerkannt. Einzelpersonen wird u. a. das Recht zugestanden, ihre Daten 
einzusehen, zu berichtigen und zu löschen, und jedem EU-Bürger stehen nun wirksame 
administrative und gerichtliche Rechtsbehelfe zur Verfügung.

Wenngleich eine Reihe von Mängeln in dem neuen Entwurf für ein Abkommen festzustellen 
sind, besonders im Hinblick auf den  allgemeinen Zweck der Verwendung von PNR-Daten, 
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die Speicherfristen sowie Bedenken hinsichtlich der Weitergabe von Daten an Drittstaaten, 
unterstützt der Berichterstatter voll und ganz ein Abkommen, das der Stärkung des 
gemeinsamen Vorgehens von EU und USA gegen den internationalen Terrorismus im 
Interesse der Sicherheit der EU-Bürger dienen soll.  Er ist fest davon überzeugt, dass die EU 
und die USA bei der Bekämpfung der terroristischen Bedrohung zusammenstehen und eine 
multidimensionale Strategie verfolgen sollten, die auch den Austausch von Informationen 
einschließt, um die zahlreichen Gefahren des Terrorismus einzudämmen.

Nach Prüfung der oben genannten Bestimmungen ist der Berichterstatter der Ansicht, dass der 
neue Entwurf eines Abkommens ein wichtiges und notwendiges Element der engen 
transatlantischen Zusammenarbeit bei der erfolgreichen gemeinsamen Bekämpfung des 
Terrorismus darstellt und die grundlegenden Garantien dafür bietet, dass die Rechte der 
Unionsbürger auf den Schutz ihrer Daten geachtet werden.

******

Der Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, dem Parlament die Zustimmung vorzuschlagen.


